
Anlage zur Klage gegen Holmes Place Health Clubs GmbH 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 

zu unterlassen,  

 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbraucher:innen im Internet unter 

https://www.holmesplace.de den Abschluss kostenpflichtiger Mitgliedschaften über die 

Nutzung von Fitnessdienstleistungen an-zubieten bzw. anbieten zu lassen 

 

und in diesem Zusammenhang eine Kündigungsschaltfläche „Mitgliedschaft kündigen“ zur 

Verfügung zu stellen, deren Anklicken auf eine Webseite führt, auf der die Angaben 

„Mitglied“ und „Holmes Place“ voreingestellt sind und von Verbraucher:innen zunächst 

ausschließlich eine Angabe zum Fitnessclub durch ein entsprechendes Auswahlfeld 

gemacht werden kann, 

 

wenn dies geschieht wie in Anlage K 2 abgebildet. 

https://www.holmesplace.de/


 

 

Anlage K2



 

 

 


